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Aus dem Institut für Rechtsmedizin der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. med. W. S P A N N ) 

Eine Methode zum Nachweis von Scheidenepithelzellen 

Von H . D . TRÖGER und W . EISENMENG ER 

(Eingegangen am 18. 10. 1976) 

Der Nachweis von Scheidenepithelien kann in manchen Fällen von Notzucht
verbrechen eine große Rolle spielen, viel häufiger jedoch - die gerichtsmedizinische 
Praxis zeigt das - werden solche Untersuchungen von Ehefrauen gewünscht, die an 
der Unterwäsche des Mannes verdächtige Antragungen beobachtet haben. 

Für die Untersuchungen auf Scheidenepithelien stehen bislang zwei Methoden 
zur Verfügung, die Methode nach MERKEL , die auf dem Glykogengehalt der Vaginal
zellen und die Methode nach BERG , die auf dem Nachweis der Döderlein'schen Stäb
chen durch Züchtung auf Agar beruht. Dem letzeren Verfahren kommt unserer 
Uberzeugung nach keine forensische Bedeutung z u , da zu einer sicheren Beurteilung 
serologisch-bakeriologische Kenntnisse erforderlich sind und zum anderen die Schei
denflora insbesondere durch die Anwendung der Kontrazeptive heute weitgehend 
nicht mehr das physiologische B i ld aufweist, das den damaligen Untersuchungen zu
grunde gelegt worden war. 

So gilt die Untersuchung nach MERKEL immer noch als Methode der Wahl , ob
gleich es feststeht, daß durch den Nachweis glykogenhaltiger Epithelzellen nicht 
zwingend auf Vaginalzellen geschlossen werden kann. Dies, weil auch im Harnröh
rensekret des Mannes, vor allem bei einer Urethritis, daneben auch in Mundschleim
hautzellen, hier besonders bei Säuglingen, glykogenhaltige Epithelzellen vorhanden 
sein können. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß ein negativer Befund nicht als 
Beweis dafür herangezogen werden kann, daß es sich n i c h t um Vaginalzellen han
delt. 

Wenn man diese Umstände berücksichtigt, erscheint es wünschenswert, weitere 
Methoden zu einer Differenzierung von Vaginalzellen zu erörtern. Eine Möglichkeit 
hierzu wäre der Versuch, das weibliche Kerngeschlecht durch das Vorhandensein des 
Barr'schen Körperchens in Epithelzellkernen direkt nachzuweisen und somit gerade 
in den obengenannten Ehelichkeitssachen den Nachweis z u führen, daß es sich bei 
den Epithelzellantragungen an der Wäsche eines Mannes um Zellen einer Frau han
delt. Es hat sich jedoch leider gezeigt, daß gerade an Epithelzellen-Spurenmaterial 
eine sichere Bestimmung des weiblichen Kerngeschlechts nicht möglich ist, da schon 
nach kurzer Lagerungszeit Verdichtungen der Zellkernstrukturen auftreten, die auch 
bei männlichen Zellen ein Barr'sches Körperchen vortäuschen können. 

Somit kommt als weitere Methode in Betracht, indirekt durch das Fehlen des 
für das männliche Kerngeschlecht typischen Y-bo dy auf weibliche Herkunft von 
Epithelzellen zu schließen, ein Verfahren, von dem es sich gezeigt hat, daß es an 
Spurenmaterial unterschiedlichster Herkunft, wie z. B . Haarwurzeln, Blutzellen, 
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Organteilen, Haut- oder Schleimhautzellen, noch über Monate eine sichere Zuord
nung zum männlichen Geschlecht zuläßt. 

Wie Sie wissen, kann das Y-Chromosom als hellaufleuchtendes, sogen. Y - oder 
F-body in Zellkernen männlicher Herkunft nachgewiesen werden. Hierzu werden 
Ausstrichpräparate mittels fluoreszierender Farbstoffe vom Typ des Atebrins ange
färbt und durch Anregung mit U V - L i c h t unter dem Auflichtfluoreszenzmikrokops 
durchgemustert. 

U m eine Aussage darüber machen zu können, daß Epithelzellen an Spurenmate
rial mit der obengenannten Fragestellung nicht männlicher sondern weiblicher Her 
kunft sind, haben wir sowohl an künstlich angelegten Spuren als auch an biologi
schem Material geprüft, wie lange das Y-Chromosom nachweisbar ist. 

Methodisch gehen wir so vor, daß vom Spurenmaterial Proben auf entfettete 
Objektträger gebracht werden, mit 25%iger Essigsäure übergössen werden, dann mit 
einem Glasstab ausgepreßt werden, danach nach Lufttrocknung 5 Minuten mit einer 
0,01%igen wäßrigen Lösung von Quinacrine Mustard angefärbt werden. Anschlie
ßend wassern für 10 Minuten, einbetten mit Phosphatpuffer p H 7 und einschließen 
in Nagellack, um ein Austrocknen der Präparate zu verhindern. Durch letztere M e 
thode können die angefertigten Präparate ohne weiteres erst auch nach einem Zeit
raum von mehr als 24 Stunden begutachtet werden. Es zeigte sich, daß an gesammel
ten Polizei-Urinen, die z . T . bei Zimmertemperatur, z . T . bei 4° C ohne Zusatz von 
bakteriostatischen oder bakterioziden Substanzen gelagert waren, das Y-Chromosom 
in Epithelzellen aus dem Urinsediment bis zu einer Lagerungszeit von 30 Tagen 
nachweisbar war. 

A n experimentell angelegten Speichelspuren, bei Zimmertemperatur gelagert, 
war das Y-Chromosom sicher bis zu 4 Wochen nachweisbar, danach durch Uberla
gerung mit Bakterienrasen nicht mehr zu beurteilen. 

V o n besonderer Bedeutung erscheinen uns Ergebnisse an eingesandtem Untersu-
chungsmaterial, insbesondere Wäschestücke, wobei es sich zeigt, daß in Einzelfällen 
das Y-Chromosom an bis zu 6 Monaten alten Epithelspuren nachweisbar war. A n 
künstlich angelegten Urinspuren war der Nachweis bis zu einer Lagerungszeit von 6 
Wochen möglich. 

Aus diesen Untersuchungen kann somit geschlossen werden, daß an Epithelzell-
antragungen aus Spurenmaterial, das nicht älter als 4-6 Wochen ist, beim Fehlen der 
Y-bodies auf weibliche Herkunft geschlossen werden kann. W i r sehen jedoch unsere 
Ergebnisse mit der bei allen Spurenuntersuchungen erforderlichen Kr i t ik , d. h . daß 
insbesondere die morphologische Untersuchung und das Ergebnis der Methode nach 
Merkel nicht zu gegensätzlichen Ergebnissen führen dürfen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Es wird über die Möglichkeit berichtet, durch das Fehlen des für das männliche 
Kerngeschlecht typischen Y-body an Epithelzellen an biologischem Spurenmaterial 
den Nachweis von Vaginalzellen zu führen. Die Methodik unterscheidet sich nicht 
von den üblichen entsprechenden Untersuchungen, als Färbemittel wird Quinacrine 
Mustard angewandt. Wendet man diese Methode zusammen mit der Methode zum 
Nachweis von glykogenhaltigen Zellen an, so kann sie unserer Ansicht nach eine 
größere Sicherheit bei der Beurteilung der angesprochenen Fragestellung bringen. 
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S u m m a r y 

The identification of the Y-chromosome in human mucosa cells of the vagina by 
using Quinacrine Mustard is described. By using this method on biological stains, it 
is possible to come to the conclusion, that such mucosa cells, that have no F-bodies, 
were of female origin. This conclusion can be made only, if the examined stains are 
not older than four weeks. 

D r . H . - D . TRÖGER 
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